
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/2/1 7Ob506/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1979

Norm

ABGB §1299 C

ABGB §1299 E

ABGB §1304 A1

KO §146

Rechtssatz

Eine Person, die infolge ihres rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens einem Gläubiger für seinen im Konkurs

eines Dritten erlittenen Ausfall haftet, kann nur inbesonderen Ausnahmefällen die Zustimmung des Gläubigers zu

einem Zwangsausgleich dessen Schadenersatzforderung entgegensetzen.
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